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Zuschüsse zur Anschaffung von Sportgeräten für Jugendabteilungen 
Frankenthaler Sportvereine im Jahr 2025 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
1. Gemäß Buchstabe L – Ziffer 3 a) der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Fran-

kenthal (Pfalz) wird der Jugendbetrag je jugendlichem Mitglied auf 6,-€ festge-
setzt. Der jährliche Maximalbetrag je Verein liegt bei 2.500,-€.  

 
2. Die Stadt Frankenthal (Pfalz) gewährt folgende Zuschüsse zur Anschaffung von 

Sportgeräten für Jugendabteilungen: 
 
 
 DLRG Ortsgruppe Frankenthal e. V. 1.092,00 € 
 Shotokan Karate e. V 684,00 € 
 SV Studernheim e.V. 1.212,00 € 
 Turngemeinde Frankenthal e. V. 2.500,00 € 
 TSV Eppstein e. V. 1.728,00 € 
 Tischtennisfreunde Frankenthal e. V.    228,00 € 
 Turn- und Sportverein Flomersheim e. V. 1.752,00 € 
 VfR Frankenthal e. V. 2.124,00 € 
 Vereinigte Turnerschaft e. V. 1.848,00 € 
 13.168,00 € 
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Begründung: 
 
Seit 1984 werden die Beschaffungen von Sportgeräten für Jugendabteilungen 
Frankenthaler Sportvereine aus dem Sportetat bezuschusst. 
Die Sportförderrungsrichtlinie wurde im Jahr 2025 überarbeitet, wobei auch das Ver-
fahren zur Ermittlung der Höhe der Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten 
in den Jugendabteilungen der Frankenthaler Sportvereine angepasst und vereinfacht 
wurde. 
 
Gemäß Buchstabe L – Ziffer 2 – der Sportförderungsrichtlinien der Stadt Franken- 
thal (Pfalz) sind die Anträge bis zum 28. Februar eines Jahres beim Bereich Kultur 
und Sport einzureichen. 
 
Nach Buchstabe L – Ziffer 3 – der Richtlinien errechnet sich die Höhe des Zu-
schusses wie folgt: 
 
 
Berechnung 
 
Anhand der jährlich einzureichenden Mitgliederstatistik des Sportbund Pfalz erhalten 
Vereine je jugendlichem Mitglied eine Pauschale von 6,-€. Hieraus ermittelt der 
Bereich Kultur und Sport einen Maximalbetrag für das laufende Jahr, höchstens 
jedoch 2.500,- € je Verein. Davon können Frankenthaler Sportvereine z.B. Bälle, 
Trikots, Trainingsequipment etc. ausschließlich für den Jugendbereich beschaffen. 
 
Der Sportverein erhält im Anschluss ein Schreiben, das die mögliche Zuschusshöhe 
aufzeigt. So kann der Sportverein genau erkennen, bis zu welchem Betrag An-
schaffungen bezuschusst werden. 
 
 
Auszahlung des Zuschusses 
 
Der Verein muss bis spätestens bis 31.Oktober eines Jahres die Rechnungen und 
Zahlungsbelege (des laufenden Jahres) an den Bereich Kultur und Sport übermit-
teln. Diese müssen sich auf Beschaffungen im Jugendbereich beziehen. 
 
Der Bereich Kultur und Sport prüft die eingereichten Belege und ermittelt den zu 
gewährenden Zuschuss. Wird der festgelegte Maximalbetrag überschritten, bleibt 
dieser unverändert. Liegt der Zuschussbetrag unter dem Maximalbetrag wird der 
Zuschuss anteilig 1:1 gekürzt. 
 
Sollte ein Verein für Anschaffungen im Jugendbereich weitere Förderungen (Zu-
schüsse, Spenden, Sponsoring o.ä.) erhalten, sind diese dem Bereich Kultur und 
Sport unaufgefordert, spätestens mit einreichen der Belege zum 31. Oktober eines 
Jahres anzuzeigen. Sollte dies nicht geschehen, werden alle Zahlungen seitens des 
Bereich Kultur und Sport eingestellt. 
 
Nach der Prüfung der eingereichten Rechnungen erhält der Verein ein Schreiben, in 
dem ihm der endgültige Zuschuss mitgeteilt wird. Erst nach dieser Mitteilung er-folgt 
die Auszahlung des Zuschusses an den Verein. 
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Für das Jahr 2025 haben insgesamt 9 Sportvereine einen Antrag auf Zuschüsse zur 
Anschaffung von Sportgeräten für die Jugendabteilungen Frankenthaler Sportvereine 
gestellt.  
 
Die 9 Sportvereine zählen insgesamt 2.347 jugendliche Mitglieder. Bei einem Ju-
gendbeitrag von 6,- € pro Mitglied ergibt sich eine max. Gesamtsumme von 14.082,- 
€.  
Da pro Verein max. 2.500,-€ pro Jahr ausbezahlt werden, verringert sich der Betrag 
auf 13.168,- € - Kürzung bei der Turngemeinde Frankenthal e. V.. 
 
Die Berechnung sowie die Einzelwerte ergeben sich aus Anlage 1. Die Haushalts-
mittel stehen bei 421101.5415 (Fördermittel) zur Verfügung. 
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
Dr. Nicolas Meyer 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Anlage: 
 
Berechnung Jugendzuschuss 
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